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2. Ü bungseinheit (16.10.2015)  

Fall1 

 

Ivana Irrsinn hat mit Errichtungserklärung ihr Innenarchitekturunternehmen in die Ivana Irrsinn 

Interior Design GmbH eingebracht und betreibt das Unternehmen seither als Geschäftsführerin im 

Namen der GmbH. 

- Fragen: Was passiert mit dem Dienstverhältnis von Ursula, das von Ivana als Einzelunternehmerin 

begründet wurde? Wie werden unternehmensbezogene Forderungen der Ivana auf die GmbH 

übertragen?  

 

 

 

Karl hatte Ivana einen Auftrag zur Verschönerung seiner Villa erteilt, der von Ivana noch nicht zur 

Gänze erfüllt wurde. Er erhält von Ivana ein Schreiben, das ua folgende Textpassage enthält: „Ich 

freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass das Unternehmen unter meiner Federführung 

nunmehr von der Ivana Irrsinn Interior Design GmbH fortgeführt wird. Das Vertragsverhältnis 

besteht somit nunmehr zur GmbH.“ 

- Fragen: Ab welchem Zeitpunkt ist der angesprochene Übergang des Vertragsverhältnisses auf die 

GmbH endgültig vollzogen? Macht es einen Unterschied, wenn sich Karl bei Vertragsabschluss 

ausbedungen hat, dass der Vertrag ausschließlich von Ivana erfüllt wird?  

 

 

 

Ein Schreiben mit oben zitierter Textpassage erhält auch die Copyflux GmbH, mit der Ivana einen 

Mietvertrag über ein Kopiergerät abgeschlossen hat. Die Geschäftsführerin der Copyflux GmbH 

stimmt der Vertragsübernahme zu. Einige Zeit später bezahlt die Ivana Irrsinn Interior Design 

GmbH mehrere monatliche Rechnungen der Copyflux GmbH nicht. Die Geschäftsführerin der 

Copyflux GmbH überlegt, ob sie Ivana persönlich in Anspruch nehmen soll. 

- Frage: Ist eine persönliche Inanspruchnahme von Ivana rechtlich möglich? (Bereiten Sie eine 

Falllösung nach Anspruchsgrundlagen vor!)  
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Eine Weile später möchte sich Ivana eine „Auszeit“ nehmen und eine Fortbildung im Ausland 

absolvieren. Die GmbH verpachtet daher ihr Unternehmen an Ingrid. Karl schuldet noch Werklohn, 

ist sich nun aber nicht sicher, ob er diesen an Ingrid zahlen soll. Karl hat bloß erfahren, dass das 

Unternehmen von Ingrid fortgeführt wird.  

- Frage: Ist die Werklohnforderung auf Ingrid übergegangen? Welche rechtliche Konsequenz hätte 

eine Zahlung des Werklohns an Ingrid?  

 

 

 

Nach Beendigung des Pachtvertrages mit Ingrid spielt Ivana mit dem Gedanken, die GmbH zu 

veräußern, da sie sonst kein Vermögen besitzt und dringend Geld benötigt. Sie findet in Iwan einen 

Interessenten. Iwan möchte aber keine Haftungen für Unternehmensverbindlichkeiten auf sich 

nehmen.  

- Fragen: Kann eine Haftung des Iwan für Unternehmensverbindlichkeiten ausgeschlossen werden?  

 

 

 

 

 


